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Prävention und Intervention: Security Governance im Mehr-
ebenensystem der Europäischen Union∗

Ausgangspunkt des Beitrags ist die Europäische Union als sicherheitspolitischer Akteur. 
Dieser verfügt über ein Aufgabenspektrum, das nicht nur militärisches Krisenmanagement 
umfasst, sondern zugleich auch Maßnahmen, die der vorbeugenden Einhegung gewaltträch-
tiger Konflikte dienen. Die Analyse macht deutlich, dass dieses Präventions- und Interventi-
onsregime Governance-Merkmale aufweist und durch eine Vielzahl von Akteuren – darunter 
Nichtregierungsorganisationen –, durch eine enge Verzahnung unterschiedlicher Sachbe-
reiche und durch eine Verflechtung von Kompetenz- und Beratungsebenen gekennzeichnet 
ist. Vor allem der Querschnittscharakter von Präventionsmaßnahmen berührt die Zuständig-
keiten unterschiedlicher Ressorts, woraus sich eine vertikale Verflechtung und ein damit 
verbundener erhöhter Koordinationsbedarf ergeben. Im Kontext dieser Security Governance 
haben die beiden EU-Verwaltungsstäbe Ratssekretariat und Kommission im Laufe der 90er-
Jahre umfassende außen- und sicherheitspolitische Kompetenzen und damit verbundene 
institutionelle, finanzielle und personelle Ressourcen hinzugewonnen. Es zeigt sich, dass mit 
diesen Kompetenz-Zugewinnen auch eine Zunahme an Handlungsautonomie einhergeht, die 
einen Verlust an nationaler Steuerungsfähigkeit für Entscheidungsprozesse impliziert. Die 
EU-Mitgliedsstaaten finden sich bei der Formulierung und Durchführung von Sicherheits-
politik zunehmend in ein Korsett zusätzlicher Strukturen eingebunden.
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1. Einleitung

Politikfelder wie Handel oder Umwelt zeichneten sich in den vergangenen Dekaden ganz 
augenfällig immer stärker durch die Etablierung neuer kooperativer und horizontaler 
Steuerungsformen und eine Integration in größere trans- und supranationale Räume aus. 
Dagegen erscheinen Entscheidungsprozesse in den traditionell souveränitätssensitiven Sach-
bereichen Äußeres und Sicherheit auf den ersten Blick als wenig anfällig für solche Entwick-
lungen. Was den Staat über Jahrhunderte von anderen sozialen und politischen Akteuren 
unterscheidet, ist nämlich vor allem seine zentrale Rolle bei der Bereitstellung interner und 
externer Sicherheit (Elias 1976; Tilly 1985). Das Monopol physischer auswärtiger Gewalt 
liegt offenbar unangefochten exklusiv in staatlichen Händen.

Gleichwohl stellen die Politisierung von Akteuren, der Gestaltwandel kriegerischer 
Gewalt oder der Zusammenbruch von Institutionen außerhalb der OECD-Welt und deren 
grenzüberschreitende Folgen aus der Sicht westlicher Regierungen zentrale globale bezie-
hungsweise regionale Problemstellungen dar, die rein nationale sicherheitspolitische Strate-
gien nicht mehr adäquat erscheinen lassen. Als Antwort auf die neuen Herausforderungen 
lässt sich nach dem Ende des Systemantagonismus eine noch stärkere Abkehr von bilateralen 
Kooperationsstrukturen beobachten, als dies zuvor schon der Fall war. Formen der inter-
nationalen Zusammenarbeit, die sich unter mindestens drei, oft aber mehr Interaktionspart-
nern abspielen, gewinnen an zusätzlicher Bedeutung. Zentrale Motive für diese Multilate-
ralisierung von Sicherheitspolitik sind sowohl der Wunsch nach einer Erhöhung der 
Problemlösungskompetenz wie auch das Anliegen, durch eine Einbindung möglichst vie-
ler die moralische Legitimität von oftmals kontrovers diskutierten militärischen Einsätzen 
zu erhöhen. 

In der Europäischen Union kam es angesichts der skizzierten Herausforderungen im 
Laufe der 90er-Jahre zu Weiterentwicklungen und Ausdifferenzierungen sicherheitspoli-
tischer Entscheidungsgremien, aber auch zu zahlreichen Neuschaffungen, welche nunmehr 
die institutionellen Grundlagen für ein militärisches Krisenmanagement darstellen. Krisen-
reaktionskräfte sollen in einem Gesamtumfang von 60.000 Soldaten in 60 Tagen verfügbar 
sein und so genannte „Petersberg-Aufgaben“ übernehmen.1 Im Rahmen der 1999 etablierten 
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) ist bisher eine Reihe militä-
rischer Operationen durchgeführt worden. Überdies wurde in mehreren Resolutionen Kon-
fliktprävention zum Leitbild für die Gestaltung der EU-Entwicklungs-, Außen- und Sicher-
heitspolitik erklärt. In der Folge hat sich ein Handlungsspektrum zur Prävention von 
Gewaltkonflikten herausgebildet, das als horizontale Aufgabe in allen relevanten Politikfel-
dern der EU – von struktureller Entwicklungspolitik bis hin zu militärischer Sicherheit – ver-
ankert wurde und in dem auch nichtstaatliche Akteure als Beratungs- und Kooperationspart-
ner figurieren. Zeichnet sich im Gesamtergebnis eine Form von Security Governance ab, die 
durch eine Verzahnung unterschiedlicher Sachbereiche und durch eine Verflechtung von 
Kompetenz- und Beratungsebenen gekennzeichnet ist? Könnte es sein, dass das ehemals 
beim Staat konzentrierte Monopol für die Erbringung äußerer Sicherheit im Kontext einer 

1 Darunter sind humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfein-
sätze bei der Krisenbewältigung, einschließlich Maßnahmen zur Herbeiführung des Friedens zu verstehen.
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solchen Governance-Struktur nunmehr erodiert und sich Teilbereiche dieses Handlungs-
spektrums auf die Ebene der EU verlagert haben?

In diesem Beitrag wird empirisch fundiert geprüft, ob das skizzierte EU-Präventions- 
und Interventionsregime2 tatsächlich  Governance-Merkmale aufweist. Lässt sich aus den zu 
beschreibenden Strukturen und Prozessen eine Verlagerung nationaler Kompetenzen auf die 
Ebene der EU ableiten? Inwieweit bedeuten solche Verlagerungen auch einen Gewinn von 
Handlungsautonomie aufseiten der Verwaltungsstäbe; impliziert dies tatsächlich einen Ver-
lust an staatlicher Steuerungsfähigkeit für Entscheidungsprozesse und würde damit die 
Identität von Regieren und Staat auch in diesem Sachbereich in Zweifel gezogen?3 Darüber 
hinaus wird versucht, den Status thematisch relevanter Nichtregierungsorganisationen 
(NROs) bei der Formulierung und Implementierung von EU-Präventions- und Interventions-
maßnahmen zu bestimmen. Im Mittelpunkt der Abhandlung steht letztlich die Frage nach der 
Zukunft der Souveränität, während Effektivität und Legitimität von Regelungen in dem 
Bereich nicht explizit thematisiert werden.

Governance bietet sich als analytische Folie für die Betrachtung dieser Phänomene an, 
weil der Begriff weder apodiktisch von einem traditionellen methodologischen Nationalismus 
(Zürn 1998) ausgeht, noch notwendigerweise die Existenz supranationaler hierarchischer 
Strukturen in Form eines überstaatlichen Gewaltmonopols behauptet, sondern vielmehr Ab-
stufungen zwischen beiden Polen zu greifen imstande ist. Um die im Zentrum des Beitrags 
stehenden Fragen beantworten zu können, wie sich das institutionelle Design des Präven-
tions- und Interventionsregimes darstellt und welche Auswirkungen sich aus ihm für das 
staatliche Monopol physischer auswärtiger Gewalt ergeben, muss eine geeignete Definition 
sowohl Struktur- als auch Steuerungsaspekte berücksichtigen. Governance soll daher ver-
standen werden als eine Politikform, die das Ergebnis einer Diffusion vormals exklusiv beim 
Staat konzentrierter Kompetenzen zur Produktion normativer öffentlicher Güter (hier äußere 
Sicherheit) ist, welche sich entsprechend neu konfigurieren. In dieser Perspektive werden 
also nationale Kapazitäten und Ressourcen entbettet beziehungsweise durch solche jenseits 
des Nationalstaats ergänzt, ohne dass sich dabei ein neues Steuerungszentrum etablieren und 
damit klare hierarchische Über- und Unterordnungsverhältnisse entstehen würden. Vielmehr 
zeichnet sich Governance durch eine Kombination unterschiedlicher – hierarchischer wie 
auch nicht-hierarchischer – Koordinations- und Steuerungsprozesse aus, an denen staatliche 
wie nichtstaatliche Akteure beteiligt sind. Von Governance im Mehrebenensystem soll 
gesprochen werden, sofern zusätzlich „Ebenen in Beziehung zueinander treten, weil eine 
Trennung der Aufgaben nicht möglich ist, wenn also Entscheidungen zwischen Ebenen 
koordiniert werden müssen.“ (Benz 2006: 96) 

2 Regime werden als Zusammenhänge impliziter oder expliziter Prinzipien, Normen, Regeln und Entschei-
dungsverfahren verstanden, an denen sich die Erwartungen von Akteuren in einem gegebenen Problem-
feld ausrichten (Krasner 1983).

3 Mit dem Begriff „Verwaltungsstäbe“ werden diejenigen Organe einer internationalen Organisation 
bezeichnet, die einerseits eine technische Unterstützungsfunktion für den Entscheidungsfindungsprozess 
der zwischenstaatlichen Gremien erfüllen, andererseits jedoch – vor allem in Bezug auf die Implementie-
rung, aber teils auch auf die Entscheidungsfindung – über Einfluss verfügen und in ihren Entscheidungen 
zumindest partiell von den Mitgliedsstaaten unabhängig sind  (dazu Rittberger/Zangl 2003: 107).
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Die den beiden Verwaltungsstäben neu zugewiesenen Kompetenzen werden unterteilt in 
solche auf der Problemthematisierungs- und Entscheidungsebene sowie solche auf der 
Durchführungsebene. Diese eröffnen in der Regel vergleichsweise geringe politische Gestal-
tungsspielräume, während jene umfassendere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme 
vis-à-vis den Mitgliedsstaaten erlauben und insofern im Hinblick auf Autonomiepotenziale 
relevanter sind. Von einer Autonomie der Verwaltungsstäbe wird generell gesprochen, sofern 
diese in die Lage versetzt werden, sich in einer Weise zu verhalten, die von den Mitglieds-
staaten nicht ausdrücklich vorgegeben wird (Barnett/Finnemore 2004: 10). Gestatten folg-
lich Kompetenzgewinne und damit verbundene Ressourcen den Akteuren ein eigenständi-
ges, nicht aber notwendigerweise explizit gegen mitgliedstaatliche Interessen und Präferenzen 
gerichtetes Handeln, so wird von einem Autonomiezuwachs gesprochen. Dieses Kriterium 
steht im Gegensatz zu der deutlich höher gehängten intergouvernementalistischen Messlatte, 
wonach erst die Fähigkeit von Verwaltungsstäben, unmittelbar und fortdauernd gegen mit-
gliedstaatliche Präferenzen zu handeln, als Beleg institutioneller Autonomie gewertet wird 
(Moravcsik 1993, 1999). 

Im Folgenden wird der Forschungsstand zu der Thematik präsentiert. Der Hauptteil 
fächert eingangs das Themenspektrum Prävention und Intervention begrifflich auf. Daran 
schließt sich ein knapper, überblicksartiger Abschnitt zu der Institutionalisierung von Prä-
vention und Intervention an. Der nachfolgende Teil arbeitet die intra-institutionellen Ent-
wicklungen jeweils innerhalb der beiden Verwaltungsstäbe Ratssekretariat und Kommission 
heraus, ermittelt deren Kompetenz-Zugewinn anhand der beiden genannten Ebenen, fragt 
auf einer inter-institutionellen Ebene nach wechselseitigen Bezügen und Abhängigkeiten 
und nimmt potenzielle Gewinne von Handlungsautonomie in den Blick. Es folgt ein Abschnitt 
zu der Rolle von NROs in dem Präventions- und Interventionsregime. Im Schlussteil werden 
neben einer Bündelung der empirischen Befunde und deren Einordnung in den Ausgangskon-
text der Souveränitätsfrage Anregungen zu weiteren Untersuchungen in dem Feld gemacht.

2. Forschungsstand

Ausgehend von einem regionalen Governance-Begriff haben einige Autoren aus einer 
konstruktivistisch informierten Perspektive und auf einer vergleichsweise abstrakten Analyse-
ebene die Emergenz mehrstufiger und fragmentierter Entscheidungsstrukturen in der post-
bipolaren europäischen Sicherheitsarchitektur beschrieben. Dabei ist die Frage nach der 
Anpassung von EU und NATO an die neuen Herausforderungen aufgeworfen und in diesem 
Zusammenhang ein Einfluss von Normen und Ideen auf außen- und sicherheitspolitisches 
Handeln nachgewiesen worden (Webber u. a. 2004). Es zeigt sich, dass der Funktionswandel 
der europäischen Sicherheitsorganisationen einschneidende Veränderungen der institutio-
nellen Grundlagen nach sich zog. So machen Keohane und Wallander (2002: 93) deutlich, 
dass sich EU und NATO mittlerweile zu Sicherheits-Managementorganisationen entwickelt 
haben: inklusive, auf den Umgang mit Risiken spezialisierte Organisationen mit stark insti-
tutionalisierten Praktiken.4 Andere Autoren haben die Souveränitätsfrage stärker in den 
Vordergrund gerückt und dabei allgemeine Wandlungsprozesse vom nationalen hin zum 

4 Zum Risikobegriff in der internationalen Sicherheitspolitik siehe Daase 1991; Daase u. a. 2002.
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supranationalen Regieren in den Sicherheitsbeziehungen ausgemacht. Es wird deutlich, dass 
militärische Gewaltmittel zwar auf nationaler Ebene verbleiben und nach wie vor deren 
Kontrolle unterliegen, sie werden dabei aber zumindest durch internationale Organisationen 
beeinflusst (Zangl/Zürn 2003: 164, 170). 

Überdies wurde in der sicherheitspolitischen Implementationsforschung mit dem Begriff 
Security Sector Governance ein policy-orientiertes Konzept etabliert, das sich zunächst die 
Beschreibung externer wie interner Strategien in fragilen, konfliktträchtigen Staaten, etwa in 
Südosteuropa (Cole u. a. 2005) oder im Südkaukasus (Ebnöther 2004), zum Ziel setzt, um 
daran zumeist konkrete Empfehlungen anzuschließen. Die Arbeiten orientieren sich am Leit-
bild guter Regierungsführung, an der Maßgabe einer demokratischen Kontrolle von Streit-
kräften sowie an einem erweiterten Sicherheitsbegriff, der auch nicht-militärische Bereiche 
wie beispielsweise das Polizeiwesen, Grenzbehörden oder paramilitärische Strukturen und 
die in diesen Feldern tätigen Akteure  in den Blick nimmt (Hänggi 2003). Zur Erreichung der 
propagierten Zielvorstellungen werden konkrete Strategien im Rahmen einer Sicherheits-
sektorreform verlangt (Hänggi 2005; Schnabel/Ehrhart 2005). Dazu gehören etwa die demo-
kratische und zivile Kontrolle des Militärs, die Professionalisierung der Streitkräfte oder die 
Reintegration von Militärs in das Zivilleben. 

Trotz insgesamt wichtiger Befunde bewegt sich die erwähnte Literatur auf einer makro-
systemischen Untersuchungsebene und nimmt entweder das gesamte euro-atlantische Si-
cherheitsregime – bei Vernachlässigung der spezifischen Instrumente, Binnenakteure und 
Mechanismen territorial abgegrenzter einzelner Organisationen – in den Blick. Oder sie 
widmet sich überwiegend den Erfolgsbedingungen friedlicher Konfliktaustragung, macht 
sich ein präskriptives Governance-Konzept zu eigen, welches externe Staaten und Organisa-
tionen wie zugleich auch die Adressaten von Prävention und Intervention als Untersuchungs-
gegenstand begreift und betont insofern systemische Aspekte. Die diskutierte Literatur geht 
also von einem umfassenden, struktur-orientierten Konzept aus, welches Governance in 
erster Linie als soziale Ordnung versteht (Börzel 2006: 75). 

Dagegen wählt die EU-Integrationsforschung erklärtermaßen eine engere Perspektive 
und konzeptualisiert sicherheitspolitische Fragestellungen zumeist aus einem akteurstheo-
retischen Blickwinkel. Hier wird entweder das EU-Institutionengefüge in den Sachbereichen 
Äußeres und Sicherheit insgesamt (Regelsberger u. a. 1997; Hill 2002) oder der Stellenwert 
einzelner Akteure im außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozeß der EU disku-
tiert5. Dabei gerät die Mitte 1999 etablierte ESVP jedoch zumeist entweder gar nicht in den 
Blick (Koenig-Archibugi 2004; Smith 2004), oder sie wird überwiegend auf die zwischen-
staatlichen Entscheidungsmechanismen innerhalb des zweiten Pfeilers des EU-Vertrages 
reduziert (so etwa Hunter 2002; Ehrhart/Schmitt 2004). Dessen ungeachtet hat sich die Inte-
grationsforschung mit den wechselseitigen Bezügen zwischenstaatlich-koordinierter und 
vergemeinschafteter Ressourcen, Instrumente und Entscheidungsmechanismen im Kontext 
der seit Mitte der 90er-Jahre institutionalisierten EU-Konfliktprävention erst ansatzweise 
befasst (so z. B. Hill 2001; Müller-Brandeck-Bocquet 2002). Es zeigt sich indes, dass weder 
eine Beschränkung auf den ersten, noch auf den zweiten Pfeiler ausreicht, um zu einem 

5 Frisch 2000; Cameron/Spence 2004; Diedrichs 2004.
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umfassenden Verständnis des außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozesses zu 
kommen. 

Für konfliktpräventive Tätigkeiten gilt dies in besonderem Maße. Denn Konfliktprävention 
liegt als Querschnittsaufgabe einer Reihe von Ressorts, Politikbereichen und Akteuren hori-
zontal zu einzelnen Handlungsfeldern und den sie dominierenden Entscheidungsmecha-
nismen. Dies stellt nicht nur für die politische Praxis, sondern auch für die Politikwissen-
schaft ein interessantes, gleichwohl bislang weitgehend vernachlässigtes Betätigungsfeld 
dar. Zwar hat sich eine Reihe problemorientierter Studien diesen Aspekten gewidmet6, diese 
beschreibenden Arbeiten lassen jedoch übergeordnete politikwissenschaftliche Fragestellun-
gen vermissen. Eine empirisch gesättigte und zugleich in Bezug auf die Souveränitätsfrage 
heuristisch Erfolg versprechende Auseinandersetzung mit der Thematik auf der Mikroebene 
einzelner Sicherheitsorganisationen ist bislang noch nicht erfolgt. Gleiches gilt für die 
Berücksichtigung von NROs in der EU-Sicherheitspolitik. Der vorliegende Beitrag soll zur 
Aufarbeitung dieser Defizite beitragen.

3. Prävention und Intervention

Wie eingangs angedeutet, erwachsen Gewalttendenzen heute zunehmend aus Konfliktlinien 
innerhalb von Staaten, während zugleich kriegerische Auseinandersetzungen kaum mehr 
zwischen staatlichen Akteuren ausgetragen werden (Gantzel/Schwinghammer 1995; Wegner 
2000). Um den durch das US-amerikanische Disengagement in Europa entstandenen Verlust 
an militärischem Gestaltungspotenzial auszugleichen und um der zugleich verschärften 
Konfliktlage zu möglichst geringen Kosten zu begegnen, haben die EU-Mitgliedsstaaten in 
den vergangenen eineinhalb Dekaden im Rahmen der Union Fähigkeiten zur Durchführung 
multilateraler militärischer und ziviler Interventionen während und nach einer Konfliktsitua-
tion entwickelt (Mauer 2000; Mayer 2003). Diese Aktivitäten lassen sich mit den Begriffen 
Friedensschaffung und Friedenssicherung umreißen. Neben der Bereitschaft zu solchen 
Maßnahmen hat sich unter den politischen Entscheidungsträgern der OECD-Welt besonders 
seit Mitte der 90er-Jahre aber auch die Auffassung durchgesetzt, dass eine präventive Ent-
schärfung von Sicherheitsproblemen nicht nur die finanziell weitaus günstigere Alternative 
zu einem militärischen Eingreifen in bereits gewaltsam eskalierte Konflikte bedeutet, son-
dern zugleich auch eine durch Nachhaltigkeit gekennzeichnete Option darstellt.7

Präventionsmaßnahmen dienen dazu, innerstaatliche Konflikte oder gar Staatszerfall im 
Vorfeld zu verhindern beziehungsweise zu verringern oder deren Wiederausbruch vorzubeu-
gen. Für die internationale Sicherheitspolitik kann Prävention demnach definiert werden als 
„‚manipulative‘ Beeinflussung, wenn nicht sogar als die Steuerung der Prozesse, die zur 
Gewaltanwendung und/oder zur Gewalteskalation führen.“ (Chojnacki/Eberwein 2000) Eine 
Dichotomisierung in (zivile) „Prävention“ und (militärische) „Intervention“ wird der Realität 
aber kaum gerecht. Denn hier wie dort geht es um Eingriffe in die inneren Angelegenheiten 

6 Z. B. Kronenberger/Wouters 2004; International Crisis Group 2005; Stewart 2006.
7 Konfliktprävention gewann in den 90er-Jahren vor allem durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 

Boutros Boutros Ghali, an Prominenz, der dem Konzept mit seiner Agenda für den Frieden 1992 kon-
zeptionell den Weg bahnte.
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eines Staates, und in der Praxis sind die Übergänge zwischen beiden oft fließend: Prävention 
dient im Idealfall dazu, eine Intervention durch vorbeugende Maßnahmen entbehrlich zu 
machen; Interventionen umfassen auch präventive Elemente, indem sie Gewalt zu beenden 
und deren Wiederausbruch zu verhindern versuchen. Daraus folgt, dass das Attribut „militä-
risch“ keinesfalls notwendigerweise und ausschließlich ein Kennzeichen von Interventionen, 
wie „zivil“ mitnichten eine inhärente Eigenschaft von Präventionsmaßnahmen ist (Ropers 
1995). Insofern lässt sich zu Recht sagen: „Krisenprävention und Krisenbewältigung ge-
hören zusammen“.8

a) Institutionalisierung von Prävention und Intervention in der EU

Durch den Vertrag von Maastricht traten mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) Ende 1993 zwei Politikfelder neu zu den Bereichen der europäischen Zusammenar-
beit hinzu; perspektivisch sah das Dokument bereits die Etablierung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik vor. Ende der 90er-Jahre entstand eine Reihe beratender und operativer 
Gremien als institutionelle Grundlage für eine militärische Krisenbewältigung (v. a. Poli-
tisches und Sicherheitspolitisches Komitee [PSK]; Ausschuss für die zivilen Aspekte der 
Krisenbewältigung [CIVCOM]; Militärstab sowie Militärausschuss).9 Das Amt des General-
sekretärs des Europäischen Rates wurde Mitte 1999 um die Funktion eines Hohen Vertreters 
für die GASP (im Folgenden: „Hoher Vertreter“) erweitert, eine Funktion, die bislang von 
Javier Solana wahrgenommen wird. Dieser ist seither für die Koordinierung aller GASP-
Aktivitäten – und damit auch der ESVP – zuständig und unterstützt die jeweilige EU-Präsi-
dentschaft in dem Themenspektrum.10 Die Ausbildung ziviler Komponenten zur Krisenbe-
wältigung innerhalb der ESVP wurde maßgeblich während der Präsidentschaften von 
Finnland, Portugal und Schweden, aber auch durch die EU-Kommission und den Hohen 
Vertreter auf der Grundlage von Berichten und Aktionsplänen forciert und konzeptionell wie 
auch praktisch-technisch vorangetrieben.

Die Beratungs- und Entscheidungsmechanismen für die militärische Krisenbewältigung 
befinden sich ausschließlich innerhalb der ESVP des zweiten Pfeilers und folgen somit den 
Grundsätzen koordinierter Politik. Die nichtmilitärischen Instrumente sind sowohl in dem 
zivilen Teil der ESVP, wie auch in den Kommissionsstrukturen des ersten Pfeilers angesie-
delt. Die Generaldirektion Entwicklung begann bereits 1993 eine Initiative zur Verhütung 
von Gewaltkonflikten in Afrika und schuf zu diesem Zweck eine Einheit für Krisenprävention. 
Diese wurde jedoch 1999 im Zuge einer kommissionsinternen Verwaltungsreform aufgelöst, 

8 Krisenprävention als Element deutscher Sicherheitspolitik, Rede des damaligen Staatsministers Ludger 
Volmer vor dem Journalisten-Seminar der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin, 30.10.00.

9 Ungeachtet der verwendeten Begrifflichkeit gehört eine Verteidigungspolitik im engeren Sinne bislang 
noch nicht zu den Inhalten der ESVP.

10 Sofern der Lissabonner Reformvertrag von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wird und damit im Januar 
2009 in Kraft tritt, vereint ein neuer „Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik“ in 
Personalunion die Funktionen des jetzigen Hohen Vertreters wie auch des Außenkommissars. Er würde 
generell den Vorsitz im Ministerrat „Auswärtige Angelegenheiten“ führen und über ein Initiativrecht 
verfügen.
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und in der Folge sind die präventionsrelevanten institutionellen Ressourcen der Kommission 
in der Generaldirektion Außenbeziehungen konzentriert worden.11 Angesichts dieser Bün-
delung und durch die Stärkung ihres Präsidenten12 hat die Kommission als Binnenakteur 
im institutionellen Gefüge der EU an außenpolitischem Profil gewonnen. In der General-
direktion Außenbeziehungen ist eine Abteilung für Krisenmanagement und Konfliktprä-
vention geschaffen worden, die für die Erstellung programmatischer Dokumente und für 
das Mainstreaming der Konfliktprävention verantwortlich ist;13 innerhalb der Abteilung 
existiert ein Krisenraum für ziviles Krisenmanagement, in dem Präventionsaktivitäten der 
EG koordiniert werden.

So lässt sich zunächst festhalten, dass mit dem Generalsekretariat des Rates (im Folgen-
den: „Ratssekretariat“) und mit der Kommission die beiden EU-Verwaltungsstäbe im Laufe 
der 90er-Jahre umfangreiche sicherheitspolitische Kompetenzen und Ressourcen hinzuge-
wonnen haben beziehungsweise dass bestehende Strukturen ausgebaut und ausdifferenziert 
wurden. Diese werden im Folgenden genauer betrachtet.

b) Kompetenzen, Ressourcen und Verflechtungsformen im Präventions- und Inter-
ventionsregime

Mit der Übernahme der GASP-Aufgaben wurde dem Generalsekretär des Rates gleichzeitig 
ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite gestellt. Dieser ist seither ausschließlich mit 
der organisatorischen Leitung des Ratssekretariats betraut. In der Folge haben sich dort zwei 
institutionelle Strukturen herausgebildet, die nur noch lose miteinander verknüpft sind. Auf 
der einen Seite steht das „alte“ Ratssekretariat, das vom Stellvertretenden Generalsekretär 
geleitet wird, mehrheitlich bürokratische Arbeiten verrichtet und die jeweilige Ratspräsi-
dentschaft administrativ unterstützt. Das „neue“ Ratssekretariat wird vom Hohen Vertreter 
geleitet, übernimmt operative Aufgaben und betreibt diplomatische Aktivitäten (Christiansen 
2001: 757). Das Ratssekretariat ging aus dem EPZ-Sekretariat14 hervor, eine ursprünglich 
apolitische Institution, die ausschließlich der technischen Unterstützung der EPZ-Präsident-
schaft diente. Bis zur Schaffung des Amtes eines Hohen Vertreters war sie kaum sichtbar: 
„Solana is something completely new. Trumpf [Jürgen Trumpf, ehem. Generalsekretär des 
Rates] was invisible.“15 Vor dem Hintergrund der genannten umfassenden Ressourcenaus-
stattung nimmt das „neue“ Ratssekretariat einen beträchtlichen Einfluss auf konkrete Politik-
ergebnisse (International Crisis Group 2005: 16).

11 Die Verwaltungsreform wurde vom Europäischen Rat von Amsterdam mit dem Ziel gefordert, die Kohä-
renz und Effizienz der EU-Außenbeziehungen zu steigern.

12 Seit Februar 2003 verfügt der Kommissionspräsident über eine Leitlinienkompetenz und somit über das 
Recht, die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Kommission im Laufe seiner Amtszeit zu ändern oder 
Kommissionsmitglieder zu entlassen.

13 Mainstreaming bedeutet in diesem Zusammenhang die systematische Berücksichtigung konfliktpräventiver 
Aspekte in allen relevanten Politik- und Verwaltungsbereichen.

14 Europäische Politische Zusammenarbeit.
15 Hinweis eines EU-Beamten, zitiert aus Stetter (2007: 154).
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Ein zentraler, unmittelbar dem Hohen Vertreter unterstellter Dienst, der diesen Einfluss 
wesentlich begründet, ist der Militärstab. Hierbei handelt es sich um eine ständige integrierte 
Einrichtung, die Krisenmanagement-Operationen plant und überwacht und zu diesem Zweck 
europäische nationale und multinationale Truppen für bestimmte Operationen identifiziert, 
ohne dass ihr diese indes in Kriseneinsätzen unmittelbar unterstehen. Die militärischen 
Fähigkeiten werden vom Militärstab wie auch durch die Mitgliedsstaaten verwaltet, wodurch 
sich eine Verflechtung von Beratungs- und Entscheidungskompetenzen ergibt. Von den 
Nachrichtendiensten der Mitgliedsstaaten wird im Krisenfall verlangt, der zum Militärstab 
gehörigen Geheimdiensteinheit Informationen zukommen zu lassen. Mittlerweile ist diese 
der zentrale Knotenpunkt, bei dem innerhalb der EU militärische Informationen zusammen-
laufen (Müller-Wille 2004: 23). Der Militärstab ist seit Anfang 2005 ferner für die Planung 
und Durchführung verschiedener ziviler Operationen (etwa zur Entwaffnung von Militäran-
gehörigen in Drittstaaten) zuständig. Damit übernimmt er auch Implementierungsaufträge 
und erfüllt insofern wichtige Aufgaben zur Produktion von Sicherheit. In den Arbeitsbezie-
hungen nimmt der Stab einerseits Weisungen des aus nationalen Offizieren bestehenden 
Militärausschusses entgegen, dem er Bericht erstattet und den er bei militärischen Aspekten 
der strategischen Planung unterstützt. Zugleich hat er innerhalb des Ratssekretariats jedoch 
den Status einer Generaldirektion inne, welche in der Tagesarbeit direkt dem Hohen Vertreter 
untersteht und diesen mit Informationen versorgt, wodurch eine Doppelzuordnung entsteht.

Zur Ausführung der ihm zugewiesenen Aufgaben verfügt der Hohe Vertreter ferner über 
einen Politischen Stab,16 der sich aus Vertretern der nationalen Außenministerien, einem 
Repräsentanten der Kommission sowie Beamten des Ratssekretariats zusammensetzt. Auf-
grund dieser vielschichtigen personellen Zusammensetzung titulierte man die Einheit zuweilen 
auch als „Embryo“ eines Auswärtigen Dienstes der EU (Heusgen 2005: 338). Das Gremium 
wurde organisatorisch stark auf den Hohen Vertreter ausgerichtet und kann mittlerweile 
zumindest als dessen persönliches Kabinett gelten. Es ist intern flexibel organisiert, da es aus 
einer Reihe von Arbeitsgruppen besteht, die sich aus den Tätigkeitsschwerpunkten des 
Hohen Vertreters ergeben und von diesem bedarfsweise aufgelöst oder neu geschaffen 
werden können. Zu den konkreten Aufgaben des Politischen Stabes gehört die Überwachung 
und Analyse der GASP-Entwicklungen, die Beurteilung außen- und sicherheitspolitischer 
Interessen der EU, die Identifizierung möglicher zukünftiger Schwerpunktbereiche der 
GASP, die frühzeitige Beurteilung von Ereignissen, die Auswirkungen auf die GASP haben 
können, „einschließlich potentieller politischer Krisen, und frühzeitige Warnung vor solchen 
Ereignissen oder Situationen“,17 und die Ausarbeitung von Dokumenten über politische 
Optionen, die als Beitrag zur Formulierung der Politik im Rat zu verstehen sind. Dies ge-
schieht auf Anforderung des Rates, des Vorsitzes, eines Mitgliedstaates, der Kommission 
oder auf Initiative des Stabes selbst. Jedes EU-Mitglied ist aufgefordert, auch den Poli-
tischen Stab mit relevanten Nachrichten zu versorgen. Überdies erhält er Informationen der 

16 Die formal „Strategieplanungs- und Frühwarneinheit“ bezeichnete Institution wurde auf eine deutsche 
Initiative hin geschaffen und hat im Vertrag von Amsterdam ihre institutionelle Grundlage.

17 EUV-A, D – Erklärungen zur Schlussakte des Vertrags von Amsterdam, Erklärung Nr. 6 zur Schaffung 
einer Strategieplanungs- und Frühwarneinheit, Art. 2 c.
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Kommissionsdelegationen und vom Personal des Amtes für Humanitäre Hilfe (International 
Crisis Group 2005: 16).

Der Hohe Vertreter koordiniert ferner die Arbeit der Sonderbeauftragten, die ihn in 
sicherheitspolitisch unbeständigen Regionen unterstützen und unter seiner Aufsicht und 
operativen Leitung stehen. Ihre Zahl ist von zwei im Jahre 1996 auf zehn Anfang 2008 
gestiegen.18 Sie werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt und mit einem Mandat 
ausgestattet. Trotz dieser Abhängigkeit von den Mitgliedsstaaten und obschon diese in der 
Regel konkrete Zielsetzungen angeben, formuliert der Hohe Vertreter die Mandate der 
Sonderbeauftragten vor und kann infolgedessen eigene Akzente setzen. Die Amtsinhaber 
erstatten jenem und zugleich dem zwischenstaatlichen PSK19 mündlich wie auch schriftlich 
Bericht, und ihre Tagesarbeit wird mit der aktuellen EU-Präsidentschaft abgestimmt. Inso-
fern besteht auch hier eine Mehrfach-Zuordnung. Die Sonderbeauftragten arbeiten oftmals 
mit den Kommissionsdelegationen vor Ort zusammen, die ihnen (wie auch dem Hohen 
Vertreter) gegenüber jedoch nicht weisungsgebunden sind. 

Um diesem Mangel abzuhelfen und die Geschlossenheit der außenrelevanten Akteure zu 
verbessern, fungiert in Mazedonien – erstmals – der Leiter der Kommissionsdelegation in 
Personalunion als Sonderbeauftragter für das Land und ist insofern Repräsentant des ersten 
wie auch des zweiten Pfeilers. Für den politischen Dialog mit der Afrikanischen Union (AU) 
wurde jüngst ein Sonderbeauftragter ernannt, der ebenfalls der Kommissionsdelegation bei 
der AU vorsteht und zugleich Leiter einer noch zu etablierenden EU-Delegation in Äthiopien 
sein wird (der ersten EU-Delegation überhaupt). Ob diesen Pfeiler übergreifenden Repräsen-
tationsformen im Vorfeld eines zu gründenden Europäischen Auswärtigen Dienstes Modell-
charakter zukommt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls müssen sie als Versuch gewertet werden, 
den institutionellen Facettenreichtum der Außenrepräsentanz stärker zu bündeln. Der vom 
Reformvertrag vorgesehene Europäische Auswärtige Dienst sieht eine Zusammenarbeit 
zwischen Beamten der Kommission, der Abteilungen des Generalsekretariats wie auch der 
diplomatischen Dienste der Mitgliedstaaten vor20 und zielt damit ab auf eine Verschränkung 
diplomatischer Ressourcen.21 Eine kleine, aber wachsende Zahl nationaler Bediensteter wird 
schon jetzt an die Kommissionsdelegationen sekundiert. Damit einher geht eine Budget-
zwängen geschuldete verstärkte Überprüfung nationaler diplomatischer Vertretungen im 
Hinblick auf ihre Notwendigkeit, die bisweilen zu Schließungen oder zu einem Personalab-
bau führte (Spence 2006: 411-419).

18 Dazu kommen noch drei Persönliche Beauftragte sowie ein Sondergesandter (für Burma).
19 In das PSK entsendet jeder Mitgliedstaat jeweils einen Vertreter, die sich ein bis zwei Mal pro Woche 

treffen und an Weisungen ihrer Regierungen gebunden sind. Das Gremium thematisiert tagespolitische 
Fragen der GASP auf diplomatischer Ebene und erstellt von sich aus oder auf Ersuchen des Rates Stellung-
nahmen zur Festlegung geeigneter Politiken.

20 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, Art. 13a (3).

21 Die spezifische administrative Gestalt eines neuen Auswärtigen Dienstes und seine Verfahrensweisen 
müssen nach dem Inkrafttreten des Reformvertrags noch durch einen Beschluss des Ministerrates festge-
legt werden.
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Die Rolle der Mitgliedsstaaten und der zwischenstaatlichen Entscheidungsmechanismen 
wird durch die Etablierung der erwähnten permanenten Gremien relativiert, die der Verwal-
tungsstäbe – vor allem des Ratssekretariats – hingegen aufgewertet. Bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben ist das PSK auf das Lagezentrum, den Militärstab und den Politischen Stab 
angewiesen. Die genannten Einheiten sowie die verschiedenen Arbeitsgruppen und Sonder-
beauftragten sind nicht Teil der traditionellen Ratshierarchie. Sie stärken somit den Hohen 
Vertreter unmittelbar und erlauben ihm formelle und informelle Themen- und Prioritäten-
setzungen (Mayer 2008: Kap. 5). Vor diesem Hintergrund spricht Lewis (2003: 1005) von 
einem unabhängigen, supranationalen Einfluss der Behörde des Generalsekretärs. Im Gesamt-
ergebnis handelt es sich bei den politischen Strukturen zur Führung dieser Gremien nicht 
mehr um rein koordinierte, sondern vielmehr um teilintegrierte Entscheidungsmechanismen, 
die sich weder ausschließlich der zwischenstaatlichen, noch klar der supranationalen Ebene 
der Entscheidungsfindung zuordnen lassen. Um vergleichbare neue Formen verstärkter Zu-
sammenarbeit in der Justizpolitik zu beschreiben, hat Helen Wallace  (2000: 33) den Begriff 
des „intensiven Transgouvernementalismus” eingeführt. Letztlich können die Entschei-
dungsmechanismen innerhalb der zweiten Säule des EU-Vertrages nicht (mehr) ausschließ-
lich als zwischenstaatlich bezeichnet werden, sondern sie stellen Hybridformen dar, die für 
eine Verschränkung der zwischenstaatlichen Gremien mit den teilautonomen der EU stehen.

Obwohl es sich bei den sicherheitspolitischen Ratsressourcen in Verbindung mit dem 
Hohen Vertreter formal um beratende und ausführende Organe handelt, haben sie sich also 
faktisch zu einem einflussreichen Institutionengefüge entwickelt, aus dem heraus von mit-
gliedstaatlichen Interessen und Präferenzen unabhängige Akzente gesetzt werden können. 
Im Politischen Stab wurden Strategien zu Kolumbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina 
entworfen, die Entsendung von EU-Beobachtern für Darfur (Sudan) vorbereitet oder die EU-
Sicherheitsstrategie entwickelt. Durch die Verzahnung der genannten Gremien im Ratssekreta-
riat mit den entscheidungsnahen zwischenstaatlichen Ausschüssen PSK und CIVCOM 
werden Standpunkte zu sicherheitspolitischen Problemen häufig diskursiv entwickelt: Ange-
stoßen von einer Person, die von Anderen Unterstützung sucht und findet, werden Anre-
gungen auf die Tagesordnung eines Beratungs- oder Entscheidungsgremiums gebracht. So 
sind Ratsbeamte in höheren Führungspositionen, wie etwa der ehemalige Leiter des Poli-
tischen Stabes, Christoph Heusgen, oder der Generaldirektor für äußere und politisch-militä-
rische Angelegenheiten, Robert Cooper, dazu in der Lage, politische Entscheidungen anzu-
stoßen und werden daher im EU-Jargon zu Recht als „political animals“ bezeichnet. 

In diesem hochgradig informellen, oft intransparenten und volatilen Gefüge zeichnet 
sich somit eine Transnationalisierung von Entscheidungsprozessen ab: Initiativen der vorbe-
reitenden, zwischenstaatlichen Ausschüsse, die später im Ministerrat zur Abstimmung 
kommen, haben ihren Ursprung nicht immer in den Außenministerien, sondern oftmals in den 
Arbeitsgruppen des Generalsekretariats und gehen dann gegebenenfalls zur Abstimmung an 
den Rat der Außenminister. Obwohl sich im Ratssekretariat im Gegensatz zur Kommission – 
bislang – noch keine eigenen, von den Mitgliedsstaaten klar unterscheidbaren politischen 
Präferenzen herausgebildet haben, sind die dort tätigen Akteure dennoch dazu in der Lage, 
Debatten zu strukturieren und politische Akzente zu setzen, die nicht notwendigerweise von 
den Mitgliedsstaaten intendiert sind.
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Die neuen Kommissionskompetenzen im Kontext der Institutionalisierung von Prävention 
und Intervention sind überwiegend – jedoch nicht ausschließlich – operativer Art. So wurden 
die Kommissionsdelegationen politisch aufgewertet. Mittlerweile gehört die Erstellung poli-
tischer Analysen, auch zu potenziellen Konfliktsituationen in der betreffenden Region, zu 
deren Auftrag. Den Delegationsleitern wird insgesamt eine aktivere politische Rolle abver-
langt (Bruter 1999: 201; International Crisis Group 2005: 13 f.). Angesichts dieser Entwick-
lungen befürchten einige Mitgliedsstaaten einen Machtverlust zugunsten der Generaldirektion 
Außenbeziehungen (VENRO 2000: 19). Diese verfügt seit 2001 zudem über einen Schnellen 
Krisenreaktionsmechanismus, der Anfang 2007 in dem Stabilitätsinstrument zur Krisenbe-
wältigung mit einem insgesamt deutlich höheren Budget aufging, so dass die Kommission 
folglich Zugriff auf beträchtliche finanzielle Ressourcen hat.22 Der Mechanismus erlaubt ihr 
in Krisensituationen, autonom Eilmaßnahmen bis zu sechs Monaten zu beschließen. Dazu 
gehören beispielsweise das Minenräumen, Vermittlungsdienste oder die Ausbildung von 
Polizei- und Justizkräften. Damit ist die Kommission in der Lage, eigene Akzente zu setzen 
und größere zivile Operationen inhaltlich vorzustrukturieren.

Die Schaffung des PSK zielte vor allem darauf ab, die außenpolitische Entscheidungsfin-
dung zu vereinfachen, denn es kann auf alle außenpolitischen Instrumente der EU zurück-
greifen, einschließlich derjenigen der ersten Säule, über die es freilich zusammen mit der 
Kommission verfügt. Diese ist dadurch stärker in die zwischenstaatliche Entscheidungsfin-
dung eingebunden. Im Kern wird so ein konsensuales Verhalten beider Organe befördert, 
was allerdings umfassende Koordinationsmaßnahmen erfordert. Die Kommission ist berech-
tigt, Vorschläge für gemeinsame Standpunkte und Aktionen im Rahmen der GASP einzu-
bringen. Denn der EU-Vertrag beteiligt die Kommission „in vollem Umfang“23 an der GASP, 
und später auch an der ESVP. Angesichts dieses Kohärenzgebots entsendet die Kommission 
Vertreter in die zwischenstaatlichen ESVP-Gremien (ohne dass diese Repräsentanten indes 
an der Beschlussfassung teilnehmen). So ist sie mit der Arbeit aller Ratsgremien assoziiert. 
Auf der Basis einer „Grundursachen-Checkliste“ erstellen Rat und Kommission gemeinsam 
Konfliktanalysen, anhand derer sie fallspezifisch entscheiden, welche Instrumente aus dem 
EG- beziehungsweise GASP-„Werkzeugkasten“ am besten geeignet sind. Obwohl beide 
Verwaltungsstäbe jeweils über eine solche „watchlist“ von exponierten Staaten verfügen, 
versorgt die Kommission das Lagezentrum im Ratssekretariat mit Länderanalysen und mit 
ihrer vielschichtigeren und aussagekräftigeren Liste, sodass der Informationsfluss tendenziell 
einseitig in Richtung Rat geht (Ehrhart 2007: 11). Daraus ergibt sich eine gewisse Abhängig-
keit dieses Akteurs von Kommissionsressourcen. Die Einbindung der Kommission in die 
Aufgabenwahrnehmung auf der zwischenstaatlichen Problemthematisierungs- und Entschei-
dungsebene hat bei einigen Mitgliedsstaaten zu Befürchtungen hinsichtlich einer supranatio-
nalen „Infizierung“ der Ratsstrukturen geführt (Stewart 2006: 24).

Solche Bedenken sind auch dem Mangel an Implementierungsressourcen im Rat ge-
schuldet. Obwohl dieser eigenständig Verordnungen etwa für Gemeinsame Aktionen – ein 

22 Das Budget des Schnellen Krisenreaktionsmechanismus umfasste ursprünglich etwa 35 Mio. Euro pro 
Jahr, der Haushalt des neuen Stabilitätsinstruments hat einen Umfang von mehr als zwei Mrd. Euro für 
den Zeitraum 2007-2013.

23 Art. J.9 EUV-M.
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zentrales GASP-Instrument – erlassen kann, ist er bei der Durchführung in beträchtlichem 
Maße auf die Kommission angewiesen. Diese verantwortet nämlich die Budgetausführung 
wie auch die Implementierung der meisten Maßnahmen und verfügt über umfassende finan-
zielle Ressourcen. Häufig werden zivile ESVP-Missionen angesichts des begrenzten GASP-
Haushalts zusätzlich durch Mittel aus anderen, unmittelbar durch die Kommission kon-
trollierten Budgets wie auch durch nationale Beiträge finanziert (Ehrhart 2007: 25). So ist 
etwa der genannte Schnelle Reaktionsmechanismus, den die Kommission autonom aktiviert, 
nicht allein auf deren Programme beschränkt, sondern er dient auch – mittel- oder unmittel-
bar – der Finanzierung ziviler Krisenmanagementaktivitäten innerhalb der vom Rat domi-
nierten ESVP. Auch die ESVP-Rechtsstaats-Mission THEMIS in Georgien war eng mit 
Maßnahmen abgestimmt worden, die durch Mittel des Schnellen Reaktionsmechanismus 
von der Kommission zur Verfügung gestellt wurden; die Unterstützungsmission zur Grenz-
kontrolle zwischen Moldawien und der Ukraine wurde direkt durch den Mechanismus und 
TACIS-Mittel finanziert.24 Insofern sind Gemeinsame Aktionen oftmals abhängig von 
Gemeinschaftsressourcen und -instrumenten (Winn/Lord 2001: 17; Spence 2006: 416).

Dies führt zu dem, was als „cross-pillarization“ bezeichnet wird: ein sich herausbilden-
des Regelsystem, welches den ersten und zweiten Pfeiler des EU-Vertrages als Folge funk-
tionaler Zwänge miteinander verknüpft (Stetter 2004, 2007; vgl. auch Gourlay 2004). Folg-
lich müssen Entscheidungen beider Ebenen miteinander koordiniert werden, um ein 
kohärentes Ergebnis zu erzielen. Dabei kommt es häufig zu Kompetenzüberschneidungen 
und Friktionen (Christiansen 2001: 759-766). Die sicherheitspolitischen Instrumente folgen 
jeweils eigenen, oft sehr komplexen und in der Vergangenheit teilweise halblegalen Grund-
lagen und sind nicht immer aufeinander abgestimmt.25 Der Beginn der Polizeimission EUPOL 
im Kongo hat sich unter anderem deshalb so lange hinausgezögert, weil es zu Kompetenz-
streitigkeiten zwischen Akteuren des ersten und des zweiten Pfeilers kam (Ehrhart 2007: 26). 
Als Folge wird von den beiden Verwaltungsstäben eine verstärkte Vorab-Planung angestrebt, 
welche – idealtypisch – verschiedene nationale Instrumente und Fähigkeiten zusammen mit 
denen der drei Pfeiler des EU-Vertrages synergetisch bündelt.26

Der EU-Vertrag erlaubt lediglich die Finanzierung ziviler Operationen durch den Gemein-
schaftshaushalt, während dies für „Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspoliti-
schen Bezügen“27 nicht gestattet ist. In diesem Tätigkeitsspektrum tragen die Mitgliedsstaaten 
zunächst die beim Einsatz ihrer Streitkräfte anfallenden Kosten selbst („costs lie where they 
fall“). Seit Frühjahr 2004 existiert überdies „ATHENA“, ein Mechanismus zur Finanzierung 

24 Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States.
25 Die Kommission ernannte Zeitbedienstete oder etablierte „Minibudgets“. Diese wurden vom EU-Rech-

nungshof kritisiert, und die Zustände sind insgesamt als inkohärent und intransparent gerügt worden. Im 
Spektrum der strukturellen Konfliktprävention existierten bis Ende 2006 etwa 30 unterschiedliche Instru-
mente mit jeweils eigenem Finanzierungsmechanismus. Dies machte die Entscheidungsfindung bis zu 
diesem Zeitpunkt intransparent und oft langwierig.

26 Council of the European Union, Draft EU Concept for Comprehensive Planning, 3 November 2005; 
sowie Communication from the Commission, Europe in the World – Some Practical Suggestions for 
Greater Coherence, Effectiveness and Visibility, June 2006, COM (2006) 278, final.

27 Art. 28(3) EUV-A.
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und Verwaltung gemeinsamer Kosten militärischer Operationen28 nach dem BSP-Schlüssel 
aller Mitgliedsstaaten.29 Erstmals fand dieses Verfahren Anwendung für die im April 2006 
beschlossene EU-Militäroperation im Kongo. ATHENA ist kein EG-Haushaltstitel, unter-
liegt keiner unmittelbaren parlamentarischen Kontrolle und soll vor allem gewährleisten, 
dass Mittel schnell verfügbar sind. ATHENA wie auch die nationale Besoldung eigener 
Streitkräfte stellen letztlich sicher, dass die Finanzierung von Operationen mit militär- und 
verteidigungspolitischen Bezügen nicht durch Gemeinschaftsmechanismen „infiziert“ wird 
und verhindert einen sich daraus ergebenden Kompetenz-Zuwachs auf Seiten der Kommission 
(und des Europaparlaments). 

Trotz dieser Schranken vor einem – impliziten – Gemeinschaftseinfluss in den Bereichen 
Militär und Verteidigung bedarf eine kohärente und effektive Präventions- und Interventions-
politik, die sich überwiegend in Mischformen manifestiert, einer Abstimmung zwischen 
militärischer und ziviler Dimension. Daher wurden zum Zwecke einer besseren Koordinie-
rung Crisis Response Co-ordination Teams (CRCT) etabliert, die im Ratssekretariat angesie-
delt sind. Dabei handelt es sich um Ad-Hoc-Stäbe mit Koordinierungsfunktionen. Sind in 
einer spezifischen Krisensituation Ratssekretariat wie auch Kommission mit unterschied-
lichen Instrumenten involviert, so wird ein CRCT mit der Kernaufgabe gebildet, die Kohärenz 
dieser Instrumente zu verbessern. Die CRCTs setzen sich aus Vertretern beider Verwaltungs-
stäbe zusammen, Repräsentanten der Mitgliedsstaaten sind nicht anwesend. Daher werden 
sie von diesen auch mit Argwohn betrachtet. Im Hinblick auf ihre Befugnisse verfügen die 
Teams über ein gewisses Maß an Implementierungsverantwortung, partiell setzen sie auch 
Themen, denn zu ihren Kernaufgaben gehört die Erstellung von Krisenmanagementkonzep-
ten.30 Angesichts ihrer Informationsressourcen sind die Stäbe in der Lage, strategisch bedeut-
same Dokumente vorzustrukturieren, obwohl die politische Entscheidungskompetenz für 
deren Annahme als politische Leitlinie letztlich beim Rat der Außenminister verbleibt.

Das Konzept Sicherheitssektorreform ist ein ESVP-Instrumentarium, welches eine Reihe 
unterschiedlicher thematischer Bereiche umfasst (so etwa den Umgang mit paramilitäri-
schen Akteuren oder die Reintegration von Militärs in das Zivilleben), daher Kompetenzen 
von Kommission wie auch Ratssekretariat berührt und insofern ebenfalls einer beträchtli-
chen Abstimmung zwischen beiden Verwaltungsstäben bedarf. Beide haben für dieses Auf-
gabenspektrum in enger Koordinaton untereinander jeweils ein eigenes strategisches Rah-
mendokument angefertigt (Nowak 2006: 32). Welche Instrumente jeweils eingesetzt werden, 
wird letztlich von Kommission und Rat fallspezifisch entschieden (Ehrhart 2007: 20). Ob-
wohl mit den CRCTs, aber auch der zivil-militärischen Zelle im Militärstab oder Koordinie-
rungsgruppen vor Ort institutionalisierte Formen einer Ebenen übergreifenden Abstimmung 
geschaffen wurden, sind es oft informelle statt formelle Kanäle, die für eine interinstitutio-
nelle Koordinierung im Bereich der Außenbeziehungen genutzt werden, insbesondere in 

28 Zum Beispiel Aufwendungen für gemeinsame Hauptquartiere, für medizinische Unterstützung, für gemein-
same Fernmeldetechnik, für Transport oder für Verwaltung.

29 Außer Dänemark, das formal nicht an der ESVP teilnimmt, sich indes auf der Grundlage des 5. Protokolls 
zum Vertrag von Amsterdam mit zivilen Kapazitäten an ihr beteiligt.

30 Krisenmanagementkonzepte konkretisieren die Ziele der EU in einer aktuellen Krise und identifizieren 
eine Reihe adäquater Instrumente.
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Krisensituationen (Christiansen 2001: 764). Dabei liegen hierarchische und nicht-hierarchi-
sche Koordinations- und Steuerungsprozesse oft nahe beieinander.

c) Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen im Präventions- und Interventions-
regime

Angesichts der zunehmenden Problemlösung auf internationaler Ebene, die zugleich keine 
oder allenfalls rudimentäre demokratische Prozesse aufweist, werden politische Entschei-
dungen immer weniger zurechenbar. Durch eine partizipatorische Einbindung von NROs in 
Internationale Organisationen können indes Entscheidungsprozesse transparenter gestaltet 
werden, womit deren Legitimität erhöht wird. Unter Effektivitätsgesichtspunkten sind NROs 
als Implementierungspartner ferner dazu in der Lage, mit ihrer Expertise einerseits die Qua-
lität der Problem- und Strategieformulierung zu verbessern, anderseits können sie mit ihrem 
technischen Sachverstand und durch Kontakte mit lokalen Akteuren im Feld die Durchfüh-
rung  der Maßnahmen erleichtern.

Die EU-Kommission ist eine für äußere Gesuche und Eingaben stets offene Institution, 
sodass sie zu Recht als freiwilliger Förderer von Pluralismus bezeichnet werden kann 
(Wallace 1997: 13). Zusätzlich schafft die Fragmentiertheit des EG/EU-Machtsystems für 
NROs prinzipiell besonders günstige Zugangschancen (Risse-Kappen 1995). Vor dem Hin-
tergrund des Global Governance-Leitbildes und auch angesichts der Verwaltungsreform 
1999 leitete die EU-Kommission im Jahre 2000 mit einem Diskussionspapier eine Debatte 
über die Rolle von NROs im EU-Gefüge ein31 und veröffentlichte dazu ein Weißbuch, das 
sich eine Reform europäischen Regierens zum Ziel setzt. Dazu gehört auch eine bessere 
Einbindung aller relevanten Akteure, darunter der Zivilgesellschaft und generell die Forde-
rung nach einer „verstärkten Konsultations- und Dialogkultur“.32 In der Entwicklungszu-
sammenarbeit und in der humanitären Hilfe bestehen seit Jahrzehnten eng strukturierte 
Kontakte zwischen NROs und der Kommission.

Mittlerweile gilt dies auch für sicherheitspolitische Fragestellungen, dabei jedoch ganz 
überwiegend im Bereich Konfliktprävention.33 In den 90er-Jahren ist eine Vielzahl an mit 
präventiver Konfliktlösung befassten NROs entstanden, und insgesamt kann eine zunehmende 
Beteiligung von NROs an Friedensinitiativen festgestellt werden (Donini 1995). Kommission 
und EU-Parlament haben sich für deren Einbindung in eine zu etablierende EU-Konflikt-
präventionspolitik ausgesprochen. Dies ist nicht zuletzt auf den Bedarf an spezialisierter 
Expertise zurückzuführen, der im Zuge der Etablierung von Konfliktprävention als Leit-
bild einer EU-Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik entstand.34 So ist auf eine 
Initiative des EU-Parlaments, das sich stets für eine stärkere Berücksichtigung zivil-gesell-
schaftlicher Akteure im EU-Entscheidungsprozess eingesetzt hatte, 1997 ein von der 

31 The Commission and NGOs: building a stronger partnership, COM (2000) final, 18 January 2000.
32 Europäische Kommission, Weißbuch „Europäisches Regieren”, KOM (2001) 428, 25. Juli 2001, S. 13, 

19, 22.
33 Building conflict prevention into the future of Europe. EPLO Position Paper on the European Convention 

and Conflict Prevention, January 2007, S. 8.
34 Auch sind NROs oftmals in Ländern aktiv, in denen die Kommission selbst keine Delegationen unterhält.
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Kommission finanziertes und gesteuertes Pilotprojekt entstanden, aus dem das Conflict Pre-
vention Network (CPN) hervorging. Dabei handelt es sich um ein Beratungsnetzwerk, das 
zunächst von 2000 bis Ende 2001 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Eben-
hausen (später Berlin) angesiedelt war; Führungsstelle ist die Generaldirektion Außenbezie-
hungen (Rummel 2003: 258).

Die Kernaufgabe des CPN war zunächst, ein Expertennetzwerk aus wissenschaftlichen 
Institutionen, NROs wie auch unabhängigen Spezialisten aufzubauen, das als Ressource für 
Beratungsleistungen unterschiedlichster Art zur Konfliktprävention dienen sollte. Die Zahl 
der abrufbaren Experten betrug mehrere Hundert. Inhaltlich variierten die Arbeiten des CPN 
von geografisch begrenzten Fallstudien bis hin zu Querschnittsthemen und methodischen 
Fragen der Krisenprävention. Der Großteil der policy-orientierten Produkte ging als Ver-
schlusssache direkt an die EU-Institutionen. Aber auch zwischen und innerhalb der EU-Gre-
mien unterlag die Verbreitung der Texte Beschränkungen. Beratungsaufträge ergingen 
überwiegend aus der Generaldirektion Außenbeziehungen, aber auch aus anderen General-
direktionen und aus dem Parlament. So wurden CPN-Experten als Sachverständige in Parla-
mentsausschüsse eingeladen. Zum Ministerrat existierten lediglich schwach ausgeprägte 
Arbeitsbeziehungen, da die Kommission diese Expertise weitgehend für sich reklamierte 
(Rummel 2003: 247, 253-260). 

Das CPN unterstützte die Generaldirektion auch bei der Ausarbeitung der schon genann-
ten Grundursachen-Checkliste und es fertigte ein elektronisches Handbuch zur Konfliktbear-
beitung an, das der Erkennung und Bearbeitung von Problemen dient (Conflict Prevention 
Network 2001). Während die Zahl der Publikationen etwa gleich blieb, nahm die mündliche 
Beratung des Netzwerks im Laufe der Jahre zu, sodass der Output insgesamt stieg (Rummel 
2003: 255). Diese persönlichen Gespräche waren insofern von Bedeutung, als ihr Dialog-
charakter ein gegenseitiges Korrektiv für das CPN wie auch für die Politikpraxis der EU-
Gremien darstellte.35 Damit hat das Netzwerk auf der Durchführungsebene, durch seine 
Fallstudien aber auch konzeptionell zur Produktion äußerer Sicherheit beigetragen.

Im Dezember 2001 beendeten SWP und Kommission eineinhalb Jahre vor Vertragsende 
aufgrund von Divergenzen über den Auftrag des Netzwerks die Zusammenarbeit. Das mit 
der Führung von CPN beauftragte Kommissionsreferat wollte dessen Arbeit stärker auf 
organisatorische Aspekte ausrichten; mit dieser neuen Aufgabenbestimmung war das Manage-
ment des CPN bei der SWP jedoch nicht einverstanden. Offensichtlich hatte das Netzwerk 
aus Kommissionsperspektive ein zu großes Eigengewicht erlangt. In der Summe hatte die 
Institution indes zur Einführung eines Präventionsansatzes in den EU-Außenbeziehungen 
beigetragen. Die Studien des CPN sowie der Netzwerk-gespeiste Dialog beeinflussten die 
Vorgehensweise der EU-Gremien durchaus (Rummel 2003: 260-270). Teils aus den Struktu-
ren des CPN heraus wurde später eine Forschungsorganisation in Brüssel angesiedelt, wel-
che die Expertise des Netzwerks zu erhalten suchte.36 Nach Neuausschreibungen wurde es 
von 2005 bis 2006 zunächst bei einer weiteren NGO, der Conflict Prevention Partnership 
unter Leitung der International Crisis Group (ICG) weitergeführt; seit Herbst 2007 leitet es 
die Initiative for Peacebuilding.

35 Interview mit Reinhardt Rummel, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, August 2004.
36 Die Conflict Prevention Associates.
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Bis Anfang der 2000er-Jahre war eine Reihe professioneller, konfliktpräventiv ausge-
richteter sicherheitspolitischer Beratungsorganisationen entstanden. Dazu gehört die ge-
nannte, 1995 vor dem Hintergrund des Jugoslawien-Krieges gegründete ICG. Sie erstellt 
Analysen, unterbreitet darin konkrete Vorschläge für Konfliktlösungen, veranstaltet Konfe-
renzen und kommentiert die institutionelle Entwicklung der entsprechenden EU-Organe, so 
etwa zu den EU-Krisenreaktionskräften. Die ICG kann als neuartiger Typ von NRO gelten, 
der Feldarbeit (allerdings nicht auf operativer Ebene), politische Analysen sowie Einfluss-
nahme auf höchster politischer Ebene – sowohl national als auch bei internationalen Organi-
sationen, wie auch der EU – miteinander verbindet (Simmons 1998). In den Leitungs- und 
Beratungsgremien der ICG sind zahlreiche ehemalige Spitzenpolitiker zu finden. Nach Aus-
sage des Kommissionspräsidenten Manuel Barroso werden die Länder- und Regionalberichte 
der Institution als Referenzdokumente in der Tagesarbeit der Kommission verwendet.37 Im 
Vorfeld der ESVP-Beobachtungsmission in Aceh/Indonesien wurde ein Mediationsteam von 
Martti Ahtisaari, dem Präsidenten der Crisis Management Initiative (CMI), geführt und auf 
der Basis der Verhandlungsergebnisse ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien 
ausgehandelt. Insofern wurden hier hochrangige diplomatische Maßnahmen unmittelbar von 
einer NRO durchgeführt, während die nachfolgend eingesetzte EU-Beobachtungsmission 
lediglich die Implementierung des Abkommens überwachte. Die Aktivitäten der CMI wurden 
indes von der Kommission finanziell unterstützt (Braud/Grevi 2005: 20; Ehrhart 2007: 27). 
Mittlerweile verfügt die CMI über eine eigene Rapid Reaction Facility, die der Finanzierung 
von Mediations-, Verhandlungs- und Bewertungsaktivitäten in Krisensituationen dient.38

Weitere politikinitiative NROs im Bereich der EU-Konfliktprävention sind International 
Alert, Safer World, das International Center for Transitional Justice oder der International 
Security Information Service (ISIS), eine Forschungseinrichtung, die in erster Linie mehr 
Transparenz und breitere Entscheidungsgrundlagen für politische Eliten in dem Sachbereich 
einfordert. Die Institution hat unter anderem an der Erstellung des Stability Instrument der 
Kommission mitgewirkt.39 Überdies ist die European Stability Initiative (ESI) zu nennen, ein 
Think Tank, der sich in seinen Tätigkeiten in erster Linie auf Südosteuropa ausrichtete, mittler-
weile aber auch dem Südkaukasus seine Aufmerksamkeit schenkt. Er organisiert Konferen-
zen mit breiter Beteiligung von EU-Entscheidungsträgern und erarbeitet politiknahe Bera-
tungspapiere.40 Mit dem European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) ist mittlerweile 
eine Plattform für im Bereich der Friedensförderung tätige NROs entstanden, die versucht, 
gegenüber den politischen Entscheidungsträgern gemeinsame Positionen zu formulieren. Sie 
ist zu einem zentralen Ansprechpartner für die Kommission geworden und nimmt nunmehr 

37 Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, 9 June 2005. Zitiert aus: ICG Homepage, 
http://www.crisisgroup.org/home/ (Stand: 01.12.06).

38 Homepage der Crisis Management Initiative, http://www.cmi.fi/ (Stand: 19.12.07).
39 ISIS Europe 2005: The Stability Instrument: Defining the Commission’s Role in Crisis Response. Das 

Stability Instrument wurde von der Kommission 2004 im Rahmen eines Vorschlags zur Rationalisierung 
seiner Entwicklungshilfefinanzierung vorgestellt. Es soll schnelle, effektive und kohärente Hilfestellun-
gen für Drittländer ermöglichen, indem die bislang sieben mit Außenhilfe befassten Finanzinstrumente 
zusammengefasst werden.

40 So etwa: „People Or Territory? A Proposal For Mitrovica“, European Stability Initiative, 16 February 2004.
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eine ähnliche Rolle im EG-Entscheidungsgefüge ein wie Netzwerkorganisationen in eta-
blierten Politikfeldern.41 Ferner können sich in einer Datenbank der Kommission im Bereich 
Friedensförderung aktive NROs registrieren. Mit ihnen möchte die Kommission einen struk-
turierten Gedankenaustausch führen und wird deren Aktivitäten künftig mithilfe einer spezi-
ellen EG-Haushaltslinie finanzieren.42

Auch als Implementierungspartner spielen NROs in der EU-Konfliktprävention und im 
Krisenmanagement eine Rolle. Die Implementierung von Konfliktpräventions-, Krisenma-
nagement- oder Postkonfliktmaßnahmen wird vielfach von NROs oder von anderen Interna-
tionalen Organisationen – wie der VN oder der OSZE – betrieben, denn die Kommission ist 
organisatorisch und personell nicht in der Lage, größere Maßnahmen dieser Art umzusetzen. 
26 der insgesamt 36 bis Juni 2002 durchgeführten operativen Projekte im Rahmen des 
Schnellen Reaktionsmechanismus der Kommission wurden etwa von NROs durchgeführt.43 
So zeigt sich, dass die Kommission auch auf der Durchführungsebene strukturell von Außen-
expertise und Implementierungspartnern abhängig ist, um ihre präventionsrelevanten Aufga-
ben zu erfüllen.

Das Ratssekretariat öffnet sich NROs kaum. So existiert dort im Gegensatz zur Kommissi-
on keine für Kontakte mit zivil-gesellschaftlichen Akteuren zuständige Verwaltungseinheit. 
Dazu kommt, dass Beratungen des Rates zu Themen, über die nicht nach dem Mitentschei-
dungsverfahren Beschlüsse gefasst werden (v. a. GASP und ESVP-relevante Themen), nur 
in erster Lesung öffentlich zugänglich sind. Damit sind NROs aus dem engeren sicherheits-
politischen Themenspektrum der Ratsstrukturen bislang bereits als Beobachter des Entschei-
dungsprozesses weitgehend ausgegrenzt. Teils bestehen zwar auch Kontakte zwischen den 
genannten NROs und Akteuren und Gremien des zweiten Pfeilers. Während der finnischen 
Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2006 ist ein Dialog zwischen dem CIVCOM-
Ausschuss und NROs initiiert worden, der sich eine stärkere Kohärenz zwischen den Aktivi-
täten des zivilgesellschaftlichen Sektors und der ESVP im Feld zum Ziel setzt.44 Die vom 
CIVCOM Ende 2006 vorgeschlagenen konkreten Empfehlungen für eine engere Zusammen-
arbeit zwischen den intergouvernmentalen Beratungsgremien und NROs sind letztlich vom 
PSK angenommen worden.45 Dessen ungeachtet findet eine strukturierte, konzeptionell-po-
litische Zusammenarbeit zwischen dem Ratssekretariat und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
bislang aber nicht statt (siehe auch Mayer 2008: Kap. 6).

41 Wie etwa CONCORD im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit.
42 Siehe https://webgate.ec.europa.eu/tariqa/PeaceBuilding/ (Stand: 05.01.08). Es handelt sich dabei um 

eine Initiative des Stabilitätsinstruments.
43 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee of 7 November 2002: „Participation of non-state actors in EC development policy” 
COM (2002) 598 final, S. 11.

44 Das so genannte RoCS-Projekt (Role of Civil Society in European Crisis Management). Vgl. hierzu den 
Abschlußbericht der ersten Phase: Gourlay 2006.

45 Committee for Civilian Aspects of Crisis Management, Recommendations for Enhancing Co-operation 
with Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs) in the Frame-
work of EU Civilian Crisis Management and Conflict Prevention, Brussels, 23 November 2006, 
15741/06.
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Zwar bietet letztlich keiner der EU-Akteure NROs einen formalisierten Zugang oder einen 
offiziellen Beraterstatus, der diese beispielsweise durch Zugangsrechte zu Dokumenten oder 
ein Teilnahmerecht an relevanten Gremien unmittelbar in Beratungsprozesse einbinden 
würde. Auch zwischen der Kommission und zivilgesellschaftlichen Akteuren findet letztlich 
kein formell-strukturierter Dialog statt, der jene auf politischer Ebene dauerhaft partizipato-
risch einbinden würde. Dennoch lassen sich mittlerweile zumindest zwischen Kommission 
und sicherheitspolitisch relevanten NROs Anzeichen von auf eine gewisse Stetigkeit ange-
legten Kooperationsmustern ausmachen.

4. Schlussfolgerungen

Die vorangegangenen Ausführungen machen deutlich, dass die beiden EU-Verwaltungsstäbe 
im Laufe der 90er-Jahre in dem genannten Themenspektrum umfassende außen- und sicher-
heitspolitische Kompetenzen und damit verbundene institutionelle, finanzielle und personelle 
Ressourcen hinzugewonnen haben. Zugleich wurden diese innerhalb beider Gremien inner-
organisatorisch gebündelt: im Ratssekretariat unmittelbar beim neuen Hohen Vertreter, in 
der Kommission innerhalb der Generaldirektion Außenbeziehungen. Damit ist eine Zunahme 
an politischem Gewicht vis-à-vis den Mitgliedsstaaten verbunden. Überdies ist eine Diversi-
fizierung von Handlungsebenen und -foren, eine Ausdifferenzierung des institutionellen und 
strukturellen Koordinatensystems wie auch eine erhöhte Kontaktintensität – sowohl interin-
stitutionell wie auch zwischen den Verwaltungsstäben sowie den zwischenstaatlich dominier-
ten Ausschüssen und den Mitgliedsstaaten – erfolgt. Dadurch und angesichts der beträcht-
lichen funktionellen Spezialisierung in dem skizzierten Aufgabenbereich sind strukturelle 
Abhängigkeitsbeziehungen entstanden. Besonders der Querschnittscharakter von Präventi-
onsmaßnahmen berührt die Zuständigkeiten unterschiedlicher Ressorts, und es bestehen 
vertikale Verflechtungen sowie eine Ebenen übergreifende Governance-Struktur.

Außerdem ist eine wachsende Anzahl von NROs zu einer unverzichtbaren Ressource 
und zu einem Korrektiv der EU-Organe bei der Konzeptualisierung und Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen geworden. Denn die Neuartigkeit des Präventionsansatzes in der 
Sicherheitspolitik erfordert – zumal in der Anfangsphase – ein hohes Maß an Expertise, das 
weder die EU noch die Mitgliedsstaaten autonom bereitzustellen vermögen. Zugleich versu-
chen Kommission und Europaparlament auch aus demokratischen, grundsätzlichen Überle-
gungen heraus, zivilgesellschaftliche Akteure stärker in den Politikgestaltungsprozess einzu-
binden, um das Vertrauen der Bürger in die Entscheidungsfindung und in das Endergebnis 
der EU-Politiken zu erhöhen. Im Gesamtergebnis kann durchaus von einer Security Gover-
nance gesprochen werden.  Bei der aus diesen Entwicklungen resultierenden Struktur han-
delt es sich letztlich um ein komplex-verwobenes Regelsystem, dessen Kernmerkmale 
fragmentierte Zuständigkeiten und Abhängigkeiten in unterschiedlichen Phasen bei der Pro-
duktion internationaler Sicherheit sind. Im Hinblick auf die operative Organisation der Güter-
erbringung, die Durchführungsebene, ist die Rolle der Verwaltungsstäbe wie auch der NROs 
am größten, denn die Durchführung sicherheitspolitischer Maßnahmen erfordert zumeist 
deren Mitwirkung. Vor allem wäre ohne die administrativen Ressourcen der Kommission bei 
der Implementierung die Umsetzung zuvor beschlossener Maßnahmen oft nicht möglich. 
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Die von zwischenstaatlichen Einflüssen teils abgeschirmten Unterstützungsstrukturen des 
Ratssekretariats sind für die Mitgliedsstaaten mittlerweile zu einer unverzichtbaren Res-
source geworden. 

Die Neuschaffungen und Weiterentwicklungen bestehender Gremien und Ausschüsse 
auf EU-Ebene vollzogen sich allerdings nicht im Sinne einer Verlagerung auf Kosten natio-
naler Ressourcen, sondern haben sich an bestehende nationale Strukturen angelagert oder 
sich mit diesen verschränkt. Dieser Verschränkungscharakter kennzeichnet auch die politi-
schen Kompetenzen auf der Entscheidungsebene, also die formalen Entscheidungsstrukturen 
(vgl. auch Mayer/Weinlich 2007). Diese verbleiben mit wenigen Ausnahmen – zum Beispiel 
beim Schnellen Reaktionsmechanismus der Kommission – in nationaler Regie. Für das 
Spektrum militärischer Maßnahmen gilt dies in besonderem Maße. Hier scheint ein Kernbe-
stand des staatlichen auswärtigen Gewaltmonopols immun gegen eine Supranationalisie-
rung politischer Gestaltungsmacht zu sein (so bereits Hoffmann 1966).46 Die Tatsache, dass 
sich die Finanzierung von Operationen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Be-
zügen gänzlich außerhalb des Gemeinschaftshaushalts und damit von Kommissionseinflüs-
sen vollzieht, unterstreicht dies. Auch werden zivilgesellschaftliche Akteure aus den vom 
Rat dominierten Beratungs- und Entscheidungsmechanismen weitgehend ausgegrenzt.

Immerhin ist aber etwa mit dem Militärstab eine ständige integrierte Einrichtung eta-
bliert worden, die die von den Mitgliedsstaaten gestellten und von diesen autorisierten Fä-
higkeiten zusammen mit den nationalen Generalstäben plant, verwaltet und überwacht. Seit 
Anfang 2007 kann ein EU-Operationszentrum kleinere militärische Operationen autonom 
führen, neu etablierte Geheimdienstabteilungen in den Strukturen des Ratssekretariats wer-
ten nationale Erkenntnisse aus. So findet eine Einbettung nationalstaatlicher Fähigkeiten in 
den Kontext der EU statt. Jenseits der Mitgliedsstaaten beteiligt sich die EU mittlerweile also 
in beachtlichem Maße an der Umsetzung hoheitlicher Ziele: Es wird deutlich, dass sich die 
EU-Verwaltungsstäbe zunehmend in Bereichen bewegen, welche das staatliche auswärtige 
Gewaltmonopol unmittelbar tangieren. Obwohl sie keine politischen Entscheidungen eigen-
ständig gegen den Willen der (größeren) Mitgliedsstaaten  durchsetzen können, sind sie 
gleichwohl dazu in der Lage, auf der Grundlage ihrer Kompetenzen und Ressourcen eigene 
Akzente zu setzen. In der Summe implizieren die genannten Entwicklungen keine manifeste 
Erosion des Gewaltmonopols, es wird aber zunehmend eingebettet und verliert dadurch sei-
ne exklusive Eigenbestimmtheit (vgl. auch Jachtenfuchs 2005). Zwar sind die EU-Mitglieds-
staaten im Bereich der Präventions- und Interventionsmaßnahmen nach wie vor diejenigen 
Akteure, ohne deren Ressourcen die Verwaltungsstäbe wenig erreichen können. Umgekehrt 
gilt nunmehr jedoch ebenfalls, dass sich die nationalen Regierungen in Anbetracht des Be-
deutungszuwachses von Kommission und Ratssekretariat und angesichts der Unverzichtbar-
keit der Dienstleistungen von Nichtregierungsorganisationen bei der Entscheidungsfindung, 
vor allem jedoch bei der Ausführung sicherheitspolitischer Maßnahmen zunehmend in ein 
Korsett zusätzlicher Strukturen eingebunden sehen. 

46 Supranationalisierung, verstanden als die Einführung majoritärer Entscheidungsmechanismen, welche 
die Möglichkeit einschließen würde, Entscheidungen gegen den expliziten Willen eines oder mehrerer 
Mitgliedsstaaten durchzusetzen.
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Durch den Autonomiegewinn der Verwaltungsstäbe und angesichts der Verschränkungen 
und Einbettungen offenbart sich nicht nur ein partieller Rückgang, sondern zugleich auch ein 
Formwandel nationalstaatlicher Machtausübung. Während Sicherheitspolitik in der nationa-
len Konstellation durch formale Strukturen, hierarchische Über- und Unterordnungsverhält-
nisse sowie klar abgegrenzte Herrschaftsbereiche gekennzeichnet war, zeichnet sich die hier 
skizzierte EU-Security Governance in Teilen durch ein Fehlen klarer Hierarchien und forma-
ler Strukturen aus. Steuerung findet sowohl durch unmittelbare Machtausübung wie auch 
durch Kooperation statt, sodass sich mit Zürn (1998: 170) von „kooperativem Regieren“ 
sprechen lässt: Instanzen mit hierarchischen Befugnissen sind an der Regelung beteiligt, sie 
setzen sie jedoch nicht (immer) per Dekret durch. In dieser Kombination aus Hierarchie und 
Verhandlungen verlagern sich Regierungstätigkeiten in den Raum jenseits des Staates. Das 
zunehmende Eigengewicht der EU(-Verwaltungsstäbe), die starke Konsensorientierung der 
an der Gütererbringung beteiligten Akteure, die unterschiedlichen Handlungsebenen wie 
auch die Komplexität der sicherheitspolitischen Themenfelder führen in der Summe zu einer 
beginnenden Transnationalisierung sicherheitspolitischer Entscheidungsprozesse.

Obwohl deutlich wird, dass die eingangs genannten sicherheitspolitischen Herausforde-
rungen immer weniger von einzelnen staatlichen Akteuren und qua autoritativer Steuerung 
bewältigt werden können und insofern das skizzierte Regelsystem als eine schlüssige Ant-
wort darauf erscheint, ist mit dessen Komplexität freilich auch die Schwierigkeit einer effek-
tiven Steuerbarkeit verbunden. Denn die Berücksichtigung unterschiedlicher thematischer 
und geografischer Teilbereiche, der Ansatz des Mainstreaming, der eine systematische Be-
rücksichtigung konfliktpräventiver Aspekte in allen relevanten Politik- und Verwaltungsbe-
reichen erfordert sowie die Einbindung nationaler, internationaler und gesellschaftlicher 
Akteure stellen eine beträchtliche politische wie auch administrative Herausforderung dar.

Eine Aufgabe weiterer Arbeiten zu dieser Thematik wäre es, die Frage nach der Lei-
stungsfähigkeit des beschriebenen institutionellen Arrangements zu thematisieren. Dessen 
tatsächliche Problemlösungskapazität, die hier nicht im Vordergrund stand, hängt von der 
Wirkung der Steuerungsmechanismen ab, die es näher zu erforschen gilt. Auch müssten die 
Nationalstaaten bei der Analyse der Security Governance stärker in den Blick genommen 
werden. Dabei sollte auch ermittelt werden, inwieweit sich diese auf die neuen Formen des 
Regierens freiwillig einlassen, oder ob der partielle Verlust an Steuerungsfähigkeit und der 
Formwandel nationalstaatlicher Machtausübung nicht vielmehr durch veränderte Struktur-
bedingungen erzwungen ist.
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